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Gymnasiallehrer über die Zudenkinder.

die Gesetzgebung den Judenkindern die Besuchung der 
Gymnasien und hohen Schulen e rlaub t; so ist ihre Absicht, 

die Gelegenheiten zur Ausbildung einer N ation zu vermehren, der sie 
eine erweiterte D uldung zuzugestehen, für gut befunden hat. Diese 
Absicht würde g rö ß ten te ils  vereitelt w erden, wenn die Aeltern zu 
besorgen hatten , daß ihre in die Gymnasien geschickten Kinder, entwe
der M ißhandlungen ausgesetzet seyn,  oder in ihrer Religion irre 
gemacht werden möchten.

E s  werden daher die Lehrer angewiesen, die sich bei ihnen mel
denden Aeltern vor allem durch eigene anständige Begegnung, dann auch 
durch die Versicherung zu beruhigen, daß in beiden Stücken durch 
höhere Vorschrift für den Schutz ihrer Kinder zureichend vorgesorgt 
sty. Uebrigens werden sie in Ansehen der Judenkinder folgendes zu 
beobachten haben.

r* " )  S in d  die Judenknaben, ohne irgend eine Ausnahme zu 
machen, gleich den Lhristenkindern, in die lateinischen Schulen zuzu- 
laffen, sobald sie mir dem Zeugnisse einer N orm al, oder Hauptschule 
ordnungsmässig versehen sind. Jedoch sollen die Aeltern erinnert

w erden,



A rd e n , dafür zu sorgen, damit ihre Kinder stets anständig, und rein
lich gekleidet, auch ohne alle äussere Unterscheidungszeichen» welche 
den übrigen Knaben zu S pö ttereyen  Anlaß geben könnten, in der 
Schule erscheinen; D an n  aber

2 ^ )  W erden die Lehrer nicht nur durch eigenes unpartheyi- 
sches, und liebreiches B etragen ihren Schülern das Beispiel einer an
ständigen Begegnung- und Verträglichkeit geben, sondern auch die 
christliche Jugend  von Z e it zu Z e it hiezu erm ähnen, und die dagegen 
handelnden mit in die Augen fallender S treng e  bestrafen.

Z""*) Z w a r sind alle G attungen von K aufe, Verkaufe und 
Tausche zwischen der Jugend  in den Schulen überhaupt untersagt: 
die Lehrer werden jedoch zur besonder» Aufmerksamkeit in diesem 
Punkte bey den Judenknaben angewiesen, weil dadurch am ersten 
zu U nordnungen, und Uneinigkeiten zwischen der Jugend  beiderlei 
Religionen Anlaß gegeben werden kann.

4 ^ )  W eil der Anfang des Unterrichts mit einem Gebett D  
inacht w ird, bei welchen die Ju d e n  anwesend zu lassen sowohl wegen ih
rer Religionsbegriffe, a ls  wegen der Ehrerbietung, die wir den Sachen, 
und N am en , die in den Gebeten Vorkommen, zu erhalten schuldig 
sind, nicht wohl schicklich seyn w ürde, so haben die Lehrer den Ju d en - 
knaben vorzuschreiben, daß sie immer etwas später, a ls  die christli
chen, und zwar erst dam als in die Schule kommen, w ann das allge^ 
meine Schulgebet bereits geendiget ist: A us eben dieser Ursache sind 
die jüdische» Schüler täglich vor dem gewöhnlichen Schlußgebete,

5 " " )  Am Mittwoche und Sam stage aber stets eine halbe S tu n 
de vöt dkM Ende der S ch u le , und eigentlich bevor Mit dem für diese

Lage



Tage gewöhnlich, bestimmten Unterrichte in der Christenlehre der An. 
fang gemacht w ird, zu entlassen, überhaupt endlich -

6""«) Niemals zu berufen- oder zum Schulbesuche an solchen 
Lagen zu verbinden, an denen entweder bei der christlichen Jugend  
Gottesdienstliche Hebungen gehalten werden- oder auch bei den J u 
den eine Religionsfeyer einfällt.


